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&us ben Bdtiomn
Basel. Der Basler Heimatschutz hielt am 7. Dezember seine Jahresversammlung ab. Der Vorstand
wurde zum Teil erneuert, wobei erfreulicherweise besonders die junge Generation zu Vertretern
kam, von denen wir eine eingreifende Tätigkeit erwarten dürfen. Als Obmann bleibt Herr Dr. Karl
Huber auf seinen eigenen Wunsch nur noch für ein Jahr im Amt.
Als Vortragender war Redaktor Peter Meyer vom „Werk" gewonnen worden, der zuerst
Grundsätzliches über den Heimatschutz sprach, das wir nächstens unsern Lesern vorlegen möchten, und
dann über die Universität am Rhein, deren Verlegung an den Petersplatz einen unentschuldbaren
Bruch in der Ueberlieferung der Stadt bedeuten würde.
Nach einer eingehenden allgemeinen Aussprache, die oft lebhaft an die eifrigen Frühzeiton des

Heimatschutz erinnerte, wurde einstimmig folgender Beschluss gutgeheissen:

„Die Mitgliederversammlung der Basler Vereinigung für Heimatschutz vom 7. Dezember 1935
besohliesst zu den Basler Fragen, die den Heimatschutz berühren, folgendes:
1. Es muss festgestellt werden, dass in den letzten Jahren das Basler Stadtbild viel von seiner

Eigenart und seinem Charakter verloren hat, indem an vielen Stellen der Stadt charakteristische
Bauten niedergelegt worden sind.

2 Die in der Heimatschutz-Vereinigung organisierten Freunde der Stadt Basel erwarten von den

Behörden, dass nunmehr Massnahmen getroffen werden, durch die künftighin solche Verluste
vermieden werden. Sie wünschen, dass zu diesem Zwecke die erhaltungswürdigen Objekte und
die für das Stadtbild wichtigen Partien in einem generellen Bebauungs- und Verkehrsplan
vorgemerkt und durch besondere Vorschriften vor Zerstörung und Verunstaltung wirksamer
geschützt werden als bisher. Die Besorgung aller dieser Arbeiten ist in den Händen des so nötigen
Stadtplanbüros zu konzentrieren, das recht bald wieder eine tüchtige Persönlichkeit als Chef
erhalten muss. Dieses hat auch als Zentralstelle bei der Bestimmung des Standortes neuer öffentlicher

Gebäude mitzuwirken.
3. Zur aktuellen Frage eines Neubaus der Universität am Petersplatz erklärt der Heimatschutz:

Das alte Zeughaus muss instandgestellt und erhalten werden; der Petersplatz darf seinen
bisherigen Charakter nicht verlieren, da es sich hierbei um eine der wenigen letzten Partien handelt,
die alte baslerische Eigenart zeigen. Die Basler Heimatschutz-Voreinigung beschliesst und beauftragt

ihren Vorstand, jedes Projekt zu bekämpfen, das den Charakter jener Partie zerstört.
Dagegen unterstützt sie die Idee, die neue Universität am alten Platz zu errichten."

Zürich. Die Freunde des Neuen Bauens und die zürcherische Vereinigung für Heimatschutz haben
sich nach einer öffentlichen Aussprache am 11. Dezember 1935 in der E. T. H. in Zürich auf folgende
Grundsätze geeinigt.
1. Die Heimatschutzbewegung soll in vermehrtem Masse, nicht nur eine das Alte erhaltende,

sondern auch eine an der lebendigen baulichen Entwicklung des Landes mitarbeitende Bewegung sein.

2 Die Organe des Heimatschutzes sind also bestrebt, nicht nur bestehende Gebäude und landschaftliche

Schönheiten zu erhalten, sondern mit Beratung und positiven Vorschlägen aktuelle
Probleme im Sinne einer organischen Neugestaltung zu unterstützen.

3 Die Heimatschutzbewegung soll die Allgemeinheit vor Auswüchsen der Privatwirtschaft und
Spekulation schützen. Das heisst also auch im weiteren dazu beitragen, dass einheitliche
städtebauliche Ideen und eine systematische Landesplanung durchgeführt werden können, verbunden
mit entsprechenden öffentlich-rechtlichen Massnahmen.

ì. Die Heimatschutzbewegung unterstützt daher die Bestrebung aller derjenigen Architekten, die
über die Privatinteressen hinaus zu einer einheitlichen Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes

beitragen.
5 Um die Aktivierung der Heimatschutzbewegung durchführen zu können, ist es notwendig, dass

die Vertreter des Neuen Bauens und deren Freunde aktiv an den Institutionen des
Heimatschutzes teilnehmen.
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Aus den Sektionen
Lssel. Der Lasier OsimatseKutx Kielt am 7. Oexember seine O>Kre«vsr«ammluilg ab, Oer Vorstund
wurde xum Lei! erneuert, wokei erkreuliekerweise besonders dio junge Oeneration xu Vertretern
Kam, von denen wir eine eingreikeucis LiitigKeit erwurten dürken, Ais Obmann i>Ieib.t Herr Or. Our!
Oul>er uuk seinen eigenen Wliilscb nur noek kür ein ^ukr im Amt,
Als Vortrugender war LeduKtor Osler Clever vom „Werk" gewonnen worden, der xuerst Orund-
sütxtiebes über den Oeimatscbutx sprucli, dss wir nüobstens unsern Lesern vorlegen möokten, und
dunn üi:vr llie llniversiisi sm kiiiein, deren Verlegung un den Ovtersptntx einen unentsc luiidbareii
OrucK in der Osbvrlieksrung der Ltudt bedeuten würde,
iVacK einer eingekenden ullgemeinen Ausspracbe, die okt lebbukt un dis eikrigen Lrübxviten des

OeimutsoKutx srinnsrts, wurde einstimmig kolgender LeseKluss gutgebeissen;

,,Oie Mitgliederversainmlung der Ousler Vereinigung kür OeimutsoKutx vom 7. Oexember 1935
besobliesst xu den Ousler Lragen, die clen OeimutsoKutx berübren, kolgsmles;
1, Os muss ksstgvstetlt wsrden, class in dsn letxten dukren cius Ousler Ltudtbild viel von seiner

Oigsnuit lind seinem OKaraKter verloren bat, indem an vielen stellen der Ltadt okaraktsristiseb«
Lauten niedergelegt worden sind,

2 Oie in der OeimatscKlltx-Veieinigung organisierten Lreunde cler Liaclt Oasel erwarten von dsn
Osbörden, class iiuilmsbr Massnabmen getrokken werden, duroii die KünktigKin soleks Vsrlusts
vsrmisclsn werclen, sie wünsolien, das» xu diesem Zwecks dio erbaltuiigswürdigsii Objekts und
dis kür das Ltadtbiid wiebtigen Oartien in einem genersiisn Osbuuungs- und VerKvbrsplun vor-
gemsrkt und durek besonders Vvrsebriktsn vor Zerstörung und Verunstultung wirksamer ge-
sokütxt werden als bisder. Oie Oesorgung alier dieser Arbeiten ist in cien Händen de» so nötigen
Ltudtplanbüro« xu Konxentrieren, da» reckt bald wieder eine tüektige OersönlicbKeit als Obel
erkalten muss, Oieses Kat uuek als Zentralstelle bei der Oestimmung des Standortes neuer ökkent-
lieber Oebäude mitxuwirken,

3, Zur aktuellen Orage eines ^subsus dsr Oniversität um Oetersplatx erklärt der Oeimatscbutx;
Oas alte ZougKaus muss instandgestellt und erkalten werden; der Oetersplatx dark seinen bis-
Korigen OKaraKter nickt verlieren, da ss sicd liierbei um eine cler wenigen letxten Ourlien Kandstt,
dis alte busteriseke Ligsriart xsigen. Ois Ossier Osimatsebutx-Voreinigung KoseKliesst und bsauk-

trugt ibrsn Vorstund, jedes Oro^oKt xu bvkümpken, das dsn OKaraKter zener Ourtie xerstört.
Dagegen unterstütxt sie die Idee, die neue Oniversität am aitsu Oiatx xu erriebten,"

Kurier». Oie Lreiindo des lVeuen Lauons und die xürclieriscbe Vereinigung kür OeimatscKutx Kaben
sicK nacb einer ökkentlicken Vusspracbe am l l, Oexember l935 in der L, 1, O. in Züricb auk kolgende
Orundsätxe geeinigt.
1. Die OeimatscKutxKeweguilg »oll in vermebrtem Masse, nickt nur eine das Alte erkaltende, son-

dern aucb eins an dvr lebendigen baulickvil OiitwicKIuilg dcs Landvs ncitarbeitendeLewegung sein,

2 Ois Organs des Ovimatscbutxes sind als« bvstrübt, niekt nur bestellende Oebäude und iandsckakt-
iicbe LcKönbeitvn xu erbuitvn, sondern init Oerutung und positiven VorsoKKigen aktuelle Oro-
blsmo im Linne sinsr organiseben i^eligsstalturig xu unterstütxsn,

3 Oie OeimatseKutxKewegling soll die AllgemoinKvit vor Auswücliseii der OrivatwirtscKakt und
LpeKutation sckütxen. Oas Keisst also auck im weiteren daxu beitragen, dass silitisitlicbe stäcite-
I>aulicbo Ideen und eins svstsmatiscbs Landesplanung durebgektikrt werden Können, verbunden
mit entspiecbonden ökkentlick-recktlieken NassnaKmeri,

4, Ois OeimutscllutxKgwegung unterstütxt dubsr dis Osstrebung uller derieuigen ArcbitsKtsn, die
üker die Orivutinterssssu Kinaus xu sinsr sinkviiliciivn Osstultung des Ltudt- und LundscKakts-
Kitdes beitragen,

5 Om dio Aktivierung der Ovimatsotiutxbvwegung durekküliren xu Können, ist es notwendig, dass
die Vertreter des Irenen Hauen« und deren Oreuncie aktiv an cien Institutionen des Oeimat-
sokutxes teilnebmsn,

126



6 Im weitern ist es notwendig, dass die Organe der Heimatschutzvereine mit den staatlichen
Heimatschutz-Kommissionen in enger Zusammenarbeit stehen, und, dass in alle diese Kommissionen
auch Leute der Jüngern Generation zugezogen werden.

Aargnu. Uferschutz am Hallwilersee. Zu diesem Zweck hat die Regierung des Kantons Aargau vor
kurzem eine Verordnung erlassen, die zuerst natürlich für den Hallwilersee selbst, dann aber auch
für jedermann von grossem Wert ist, der sich mit dem Schutz unserer grossen und kleinen Schweizerseen

bofasst.

Das geschützte Gebiet zerfällt nach dieser Verordnung in Schutzzonen und Sperrzonen, deren

Abgrenzung in den Gemeindekanzleien am See einzusehen ist.

In den Sperrzonen sind keinerlei Bauten oder anderweitige auffallende Veränderungen zulässig und
der Gemeingebrauch, insbesondere das Baden und das Bootfahren, soweit seine Ausübung den

Pflanzen- oder den Tierbestand schädigt, verboten.

Unter besonderen Umständen kann die Baudirektion nach Anhörung des zuständigen Gemeinderates
Ausnahmen gestatten. Wichtigere Begehren sind vorher der aargauischen Vereinigung für Heimatschutz

und der aargauischen Naturschutzkommission zur Vernehmlassung zuzustellen und hernach,
wenn das Begehren nicht von vorneherein als unzulässig erscheint, auf der zuständigen Gemeindekanzlei

öffentlich aufzulegen.
Im Bereiche der Schutzzone sind alle Eingriffe in das Erdreich oder in wertvolle Pflanzenbestände
(insbesondere in Baum-, Gebüsch- oder Schilfgruppen) sowie alle baulichen Anlagen und Veränderungen

irgendwelcher Art mit Einschluss von Reklamen, Schaukästen, Aufschriften und dergleichen,

soweit diese Eingriffe, Anlagen oder Veränderungen das Landschaftsbild verunstalten oder
die Uferwege beeinträchtigen, verboten.

Dem Verbote unterliegen auch baulich zulässige industrielle und gewerbliche Anlagen, die durch
ihren Betrieb verunstaltend oder übermässig belästigend wirken.

Einfriedungen auf der Wasserseite der Uferwege sind verboten. Bei besonderen Verhältnissen kann
die Baudirektion nach Anhörung der Finanzdirektion, der aargauischen Vereinigung für Heimatschutz,

der aargauischen Naturschutzkommission und des zuständigen Gemeinderates unter
Beifügung der nötigen schützenden Auflagen Ausnahmen bewilligen.
Die Bewilligung ist zu versagen, oder nur unter den angemessenen schützenden Auflagen und
Bedingungen zu erteilen, wenn die Verwirklichung des Vorhabens eine Verunstaltung des Landschaftsbildes,

eine Beeinträchtigung der Uferwege oder übermässig belästigende Einwirkungen zur Folge
hätte.

Bereits bestehende Verunstaltungen sind bei der nächsten Hauptreparatur oder Erneuerung zu
beheben. Geringfügigere beeinträchtigende Anlagen wie namentlich Beklamen, Aufschriften und
dergleichen, dürfen nicht erneuert werden.

Wirken vorhandene industrielle oder gewerbliche Anlagen durch ihren Betrieb verunstaltend oder
übermässig belästigend, so kann der Gemeinderat angemessene Abhilfe verlangen.

Schulpraxis. Monatsschrift des Bernischen Lehrervereins. September 1935. Für 50 Rappen vom

Sekretariat, Bern, Bahnhofplatz 1, zu beziehen.

Wir müssen es der Borner Lehrerschaft hoch anrechnen, dass sie der Frage der Volkskunstpflege
ein ganzes Heft ihrer Zeitschrift gewidmet hat. Denn wie oft müssen wir die betrübende Feststellung

machen, dass heute noch wertvoller alter Hausrat als altes Gerumpel beseitigt und durch
schlechten Warenhauskitsch ersetzt wird. Ist es doch nicht lange her, dass ein Mitglied einer
Kantonsregierung im Nebenberuf einen schwungvollen Handel mit alten Bauernkästen nach den Städten
und auch nach dem Ausland betrieb. Solchen Mißständen kann nur dadurch gewehrt werden, dass

man der begeisterungsfähigen Jugend das Verständnis für diese Dinge erschliesst, so dass sie

an ihrem Besitz von neuem hängt. Wie das in der Praxis durchgeführt wird, dafür gibt die
Zeitschrift dem Lehrer die richtigen Waffen in die Hand. Wir ersuchen unsere Mitglieder dafür besorgt
zu sein, dass auch bei ihnen zu Hause etwas in dieser Richtung geschieht.
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6 Im woitern ist os notwenclig, class ctio Organe clor Kleimatscbutxvereine mit äsn staatlicben Deimat-
svbutx-Kommissionen in enger Zusammenarbeit steken, unä, ässs in alle äisss Kommissionen
aucb Leute äer jüngern Generation xugexogen weräen,

/^srgau. Ukersciiutx gm Kiallwilersee. Zu äiesem Zweck Kst ctio Legierung äes Kantons Asigau vor
Kurxem eine Veroränung erlassen, ciie xuerst natürlic'K tür cien Klallwilersee setl>st, äann aber aucb
tiir zeclermann von grossem Wert ist, äer siok mit äem Leimt? unserer grossen unä Kleinen Lcbwei-
xerseen botssst.

Das gesebütxte klebiet xerkällt naob äieser Veroränung in Lcbutxxonen unä Lperrxonen, cieren Ab-

grenxung in äen UemeinäeKanxieien am Leo einxuseben ist.

In äen Lperrxonen sinä Keinerlei Lauten oäer snclerweitige aukkallenclv Vvräncterungen Zulässig unci
äer LemvingebraucK, insbesonciere äas Laäen unci cias Dnotkabrvn, soweit seine Ausübung cien

Dklanxvn- ocler cien Livrbestancl sebääigt, verboten.

Unter besnncleren Lmstänävn Kann ciie LauclireKtinn naob Auböiung äes xustänctigen llemeincierates
/^usnakmen gestatten. Wiebligere Legebivn sinä vorber äer aargauiseben Vereinigung tür Heimat-
scbutx uncl cler aargauiseben I^aturscbutxKommission xur Vernvi,mlassung xuxusteilen unct Kernacb,
wenn clas Legebren nicbt von vurneberein als unxuinssig ersobeint, aul cler xustänäigvn (lemeincie-
Kanxlei ötkvntlicb autxulegen.
Im Loreicbe cier Lcbutxxone sincl alle Lingrikke in äas Lrcireicb ocier in wertvolle Dklanxenbestäncie

(insi:esonciore in Laum-, Oebiiseb- ocler Lcbilkgruppvn) sowie alle baulicben Anlagen uncl Veränäe-

rungen irgenciwelcber ^rt mit Linsobluss von LeKlamen, LobauKästen, Autsebritten unä clerglei-
eben, soweit ciiese Lingritlv, Anlagen oäer Veränderungen clas LanäsclcaktsKilcl verunstalten ocler

äie Dkerwegv beeinträcbtigen, verlioten.

Dem Verbote unterliegen aucb baulieb zulässige inciustrielle uncl gcwerlilicbe Anlagen, äie ciurcb

ibren Lvtrieb verunstattencl ocler übermässig belästigencl wirken.
Linkrieclungen auk cter Wasserseitv cier Dkerwegs sinci verboten, Lei besonciere« Verbältnissen Kann
clio LauctireKtiun nacb AnbürunZ äer LinanxclirsKtion, cler aargauiseben Vereinigung kür Heimat-
scbutx, cler aargauiseben lVaturscbutxKommission unä cies xustänctigen kiuincincterates unter Lei-
kiigung äer nötigen sckütxenclen Anklagen ^usnakmen bewilligen.
Die Bewilligung ist xu versagen, oäer nur unter äen angemessenen sebütxenäen Anklagen unä De-

clingungen xu erteilen, wenn ctie Verwirklichung äes Vorbubens eine Verunstaltung cles Lanäsobakts-
bilcles, eine Leeinträcbtigung cter Lkerwege ocler übermässig belästigenäe LinwirKungen xur Lolge
bätte.

Lereits bestebenäe Verunstaltungen sinä bei äer näcbsten Dsuptreparatur oäer Lrneuerung xu
bebeben, lZeringkügigere beeinträoktigenclv Anlagen wie namvntlicb LeKlamen, Aukscbrikten unä
äergieieben, äürken nicbt erneuert weräen.

Wirken vorbanciene inciustrielle oäer gewerblicke Anlagen äurek ibren Letrieb vernnstaltenä ocler

übermässig belästigencl, so Kann cler öemeinclerat angemesseng ^Kbilte verlangen,

Lcbulprgxis. iVlonatsscbrikt cies Lerniscben Lebrorvereins, September 1935. Lür 50 Lappen vom

Sekretariat, Lern, DaKnbokpialx 1, xu bexieben.

Wir müssen vs cler Lerner Ledrerscbakt Kocb anrecbnvn, äass siv äer Lrage äer VolKsKunstpktego
«in ganxes Dekt ibrer Zeitscbrikt gewicimet bat. Denn wie okt müssen wir äie Ketrübencie Leststel-
lung macben, äass Keute nocb wertvoller alter Dausrat als altes tZerümpel beseitigt unä äurcb
scKIevbten WareubsusKitseK ersetxt wirä. Ist es ciocb nicbt lange Ker, ciass ein iVlitgiieci einer Kun-
tonsregierung im iVebenberuk einen scbwungvolien Danclei mit alten Dauernkästen nacb äen Ltäclten
unä aucb naeb clem Auslaicci betrieb, Loicben Milistäncien Kann nur äaäurcb gvwebrt werclen, äass

man ävr bvgeistvrungstabigen äugenci äss Vorstänänis kür äiese Dingo erscbliesst, so ässs sie

an ibrem Desitx von neuem Kängt, Wie äas in äer Lraxis äurokgekübrt wirg, äakür gibt äie Zeit-
scbrikt äem Lebrer clie riebtigen Wakkon in äie Klancl, Wir ersueben unsere Nitgiiecter clakür besorgt
xu sein, äass aueb bei ibnen xu Dause etwas in äieser Licbtung gesebiebt.
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